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Betrifft: Stellungnahme zun Entwurf der 2. Novelle 

zum S~udienförderungsgesetz 1983 
GZ 68.159/16-17/85 

,ilr habe~ de~ Entwurf der 2. Novelle durchgearbeitet und nehmen ;-de 
fo1,.;t Stellung: 

1) ~ 2 (1) 1it. c Altersgrenze 

Die Altersgrenze ~':urde von 35 Jahre::--. :ni t Dispens auf 40 Jahre ohne 
lJispens geän:ler-:. 71ir sind der 1iIein'.mg, daß es weiterhin für be­
sonders oer~cksichti~~ngs~irdige Fälle ~ie bisher eine Dispens geben 
sollte. 

2) § 13 (7) a Druckfehlerberichtigung 

':;ir nehmen an, daß es richtig heiß)'en muß: 
für die ersten S 48.000,-- 0 vH 
und nicht, wie angeführt S 40.000,-- 0 v~ 

3) § 28 (1) ·'hervor:::-:::.gend.e Lei stung" 

Jieser P2.r:::';:T2.u:: ist zu::lindest für -ien 3ereich unserer Akademie durch 
s~ine ur~la;~n-?ormuli9rungen nicht handhabbar: Nach welchen Kriterien 
sind. "hs:-:'7or:::-sgende Leistungen" zu lei'inieren? ~ Aus dem allgemeinen 
=:eil der Z:,liut."rungen geht hervor, d:::.3 eine "Notenprämierung" un­
erTJnscht erscheint. Kriterien der 3edürftigkeit können wohl auch nicht 
he:::-ange:::ogen 7lerie:r., i:? eine sozia12 Förderungswürdigkeit "allerdings 
in er';;ei terte2 J:lfang 2.1s n3.ch den 3estimmungen des Studienförderungs­
gesetzes" '>;-~. :::=1. Seite 3) nur eine prinzipiell nötige Voraus3etzung 
zur Yerleihung dieses 3ti-;>endiuüls t.:>.rstell t, die Studienleistungen aber 
a::s maßgeblich apostro:;:~iert 'i'jerde::.. ";ir sind der Meinung, daß der 
ganze Absatz viel ko~:::-eter for:luliert gehört. 

4' § 25 (1) Zusch~9 zur Studienbe~~ilfe 

:Jie FOJ:':rulie:::u:::gen die:;es Paragraphe::-l (im Ans. 1 Aufz2,hlung der einen 
"-:::.t'·:l·l·e...,,,h:-~hn";':"':"" '''·o",,1,'l·o0.::.''''''en P.,..;j7~',n,:- ;m '\bs 2 1Il1'0~h0~hulo~t"l t-I:...l _ ... _ ..... .;::t"".l,. .. .J.. J., - ..... ....,.......... '-'~,.J __ ........ _ - ___ \".0,,·"'0' ..... ~ J..i.. ... .... V.l. ..:>_- .J.. I 

lassen 'J.:r.s 7er:J.uten, daß i'ü::: uns keine "Zuschüsse a~ zur Studienbei­
::'il.:-e" "'')r,;ese:~a::: 8i:::1, ",:J::lit <3ine ::en:::.chteiligung der Stud enten der 
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Da ~r~lare ?ormulierungen zu Interpretationsschwierigkeiten und zu 
ITac!1.teilen :ür die Stipendienbewerbe:::- fUhren, ersuchen wir um 
spra~hli~~e Präzisierung oier Aufnah~e von Sonderregelungen für 
die .A,kadeklien •. 

5) ~ 32 ~andlun~sfähigkeit 

Dieser 3egriff ist durch den richtigen Begriff "Geschäftsfähigkeit" 
bz·,v. in Zeile 4 "geschäftsfähig" zu ersetzen. 

Weitere Wünsche und Vorschläge: 
, 

·TIir ersuchen Sie, die Studentenausweise der Sozialakademien den 
Studentenausweisen der Universitäten anzugleichen (ev.Stempelmarke 
notwendig). Mit unseren Ausweisen erhalten wir fast keine Begünstigungen 
und sind somit gegenüber den Hochschulstudenten benachteiligt. . 

~ir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Stellungnahme zum 
Ent'NUr: c.er 2. N07elle und um Bearbeitung unseres Yorschl3.ges bezügl. 
Gleichstellung der Studentenausweise ffiit der Universität und 
verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

die Studantenvertreter: 

Susanne ;,'iedenhofer 1Jrsula :lickie 

r-----~~------~~,w-~~~ 8UNDESMiNISTEP.IU ... 
FDJi WISSfNSCHAFT UiiO FüR~Ci-lI!~IG 

Elng.: 2 2. HR1. 1985 
Zahl: 

Bg.: 0 
........ ~-__ .--. .... ...J.. /j '7 
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